--------------------------------------------------
Ab 1.1.2010 erfolgt eine Änderung diverser Beträge der Sozialversicherung. Ich  haben für euch einen Überblick über die neuen Werte zusammengestellt (Stand 12/2009): (elfie.resch@chello.at)

Die neuen Sozialversicherungs-Werte 2010
Geringfügigkeitsgrenze: 

€ 366,33 brutto pro Monat


€ 28,13 pro Tag
Monatliche Höchstbeitragsgrundlage (ab 1.1.2010):



nach den ASVG



€ 4.110,00 

Sonderzahlungen



€ 8.220,00

nach dem GSVG



€ 4.795,00

Kein oder geringer ALV-Beitrag bei niedrigem Einkommen(Arbeitslosenversicherungsbeiträge):


bis 
€ 1.155,00




 
0 %


über 
€ 1.155,00 bis 1.260,00



1 %


über 
€ 1.260,00 bis 1.417,00



2 %


über
€ 1.417,00





3 %

Monatlicher Ausgleichszulagenrichtsatz: (Alters- Invaliditätspensionen)
€ 772,40 brutto für Alleinstehende

€ 1.158,08 brutto für Ehepaare

Waisenpensionen:

Halbwaisen:
 € 284,10


Vollwaisen:
€ 426,57

Witwen- und Witwerpensionen:   € 772,40 brutto
Selbstversicherung in der Krankenversicherung:

grundsätzlicher Monatsbeitrag € 350,12; kann auf Antrag herabgesetzt werden

Freiwillige Kranken- und Pensionsversicherung bei geringfügiger Beschäftigung:

€ 51,69 pro Monat

Rezeptgebühr:





€ 5,00

Rezeptgebührenbefreiung:

a.) für Personen deren monatliche Nettoeinkünfte 

für Alleinstehende 



€     783,99 

für Paare im gemeinsamen Haushalt

€  1.175.45 

für alleinstehende Arbeitslose

€     914,66 

für arbeitslose Paare



€  1.371,77  nicht übersteigen

b.) Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen und deren monatliche Nettoeinkünfte


für Alleinstehende



€     901,59


für Paare




€  1.351,77



für alleinstehende Arbeitslose

€  1.051,86


für arbeitslose Paare



€  1.577,07

Erhöhung pro 
Kind




€       82,16

Seit 1.1.2008 Höchstgrenze der Rezeptgebühren: 2 % des jährlichen Nettoeinkommens.

Kostenbeitrag bei Kuraufenthalt

Der Kostenbeitrag beträgt ab 1.1.2020 pro Tag bei einem monatlich Einkommen


Bis € 1.365.37




€       7,17


Über € 1365,37 bis 1.946,76


€      12,68


Über € 1.946,76



€      18,24

Personen deren Einkommen den Ausgleichzulagenrichtsatz für Alleinstehende (783,99 € für 2010) nicht übersteigt, sind von der Zahlung des Kostenbeitrages befreit.

Service-Entgeld für e-card:
€ 10,00

Selbstkostenbeitrag für Heilbehelfe: (laut Ärztekammer 2010)
mindestens € 27,40; bei Sehbehelfen € 82,20

Mitversicherung in der Krankenversicherung (gilt ab 1.1.2010 auch für Verpartnerungen)

Mit 1.1.2001 wurden die beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten bzw Lebensgefährten abgeschafft.

Beitragssatz: 

3,4 % der Beitragsgrundlage in der SV (Bruttoentgelt)

Der Beitrag wird von der Krankenversicherung vorgeschrieben.

Beitragsfrei



Ein Kind wird im gemeinsamen Haushalt erzogen oder wurde 4 Jahre hindurch erzogen



Einkommen unter netto  € 1.175,45
Monatliche einfache Freigrenze bei Notstandshilfe:

€ 473,- für den Partner


€ 236,50 pro Kind

Monatliches Kinderbetreuungsgeld: für Geburten ab den 1.1.2008 (LMon=Lebensmonat des Kindes, Teilung = bei Teilung mit Partner)

Einkommensabhäng. (neu) bis 12 LMon (+2  Teilung) mind. € 33,00 max € 66,00
Kurzvariante 1:bis z. 20. LMon (+4 Teilung ): € 20,80 tgl 

Kurzvariante 2 bis z. 15. LMon. (+3  Teilung) € 26,60 tgl

Kurzvariante 3 bis z. 12 LMon   (+14 Teilung) € 33,00 tgl
Bezugsdauer bis z. 30. Monat (+6  Teilung) € 14,53 tgl
Zuverdienstgrenze: jährlich € 16.200,-

Entscheidung für eine Variante ist bei der ersten Antragsstellung zu treffen und bindet beide Elternteile.

Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld:

Für AlleinerzieherInnen oder bei geringem Familieneinkommen: € 6,06 tgl

Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung:
€ 865,09

Erlaubtes Zusatzeinkommen bei Frühpension:

€ 314,00 brutto pro Monat (Achtung Berechnung 366,33 x12:14)

Pensionserhöhung:

Pensionen bis  € 2.466,00  werden um 1,5 % monatlich (ab 1.1.2010) erhöht.
Pensionen mehr ab  € 2.466,00 um € 36,99

Einmalzahlungen bis € 1.150,00 3 % des Jahresbrutto

 Zwischen € 1.150,--  bis € 1.300,00 reduzierte Beträge 

Pensionsvorschuss:

Für Berufsunfähigkeitspension bzw. Invaliditätspension € 28,20 täglich; 

für Alterspension € 34,17 täglich

Pflegegeldstufen: Das Pflegegeld wird nicht erhöht und beträgt daher ab 1.1.2010:
Stufe 1

€    154,20

Stufe 2

€    284,30

Stufe 3

€    442,90

Stufe 4

€    664,30

Stufe 5

€    906,30

Stufe 6

€ 1.242,00

Stufe 7

€ 1.655,80
